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So wurde Bildungszeit im Jahr 2017 in Bremen genutzt

So sieht‘s aus:

Bildungszeit – Zeit für die eigene Weiterbildung
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Suchen Sie sich eine 
Veranstaltung aus.

Am  
Ende der 

Bildungszeit 
erhalten 
Sie vom 

Veranstalter 
eine 

Teilnahme-
bescheinigung, 

die Sie bei  
Ihrer 

Arbeitsstelle 
abgeben.

Informieren Sie Ihre 
Arbeitsstelle über 
den Zeitraum des 

Seminars.

Melden Sie sich für die 
anerkannte Veranstal-
tung an und geben Sie 
die Anmeldebeschei-

nigung spätestens vier 
Wochen vor Beginn 

des Seminars bei Ihrer 
Arbeitsstelle ab.

Erfragen Sie beim 
Anbieter, ob das 

Seminar in Bremen 
als Bildungszeitver-

anstaltung anerkannt 
ist. Falls nicht, kann er 
dies bei der Senatorin 
für Kinder und Bildung 
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In fünf Schritten zur Bildungszeit Schlau machen durch Bildungszeit

Beruflichkeit 
verbessern

Die unmittelbare Tätigkeit besser 
ausüben und sich beruflich entwickeln 

Politisch bilden 
und handeln

Gesundheit erhalten 
und verbessern

Angemessene Entscheidungen 
zur Gesundheit treffen können

Selbstbestimmt leben in einer 
sozialen Gemeinschaft

Biografische Um-
brüche verarbeiten

Potentiale und Ressourcen 
(wieder)entdecken

Persönlichkeit 
entwickeln

Eigene Stärken weiter ausbauen 
und Schwächen entgegenarbeiten
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8.219        Politische Weiterbildung
7.859        Allgemeine Weiterbildung

2.314        Berufliche Weiterbildung
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Das ist Bildungszeit

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Bundesland Bremen 
arbeiten, haben in einem Zeitraum von zwei Jahren Anspruch auf zehn 
Tage Bildungszeit. Diese Zeit steht für die Teilnahme an einer Bildungs-
veranstaltung zur Verfügung, die nach dem Bremischen Bildungszeitge-
setz anerkannt ist. Das Thema der Bildungszeitveranstaltung kann frei 
gewählt werden aus den Bereichen der politischen, beruflichen oder allge-
meinen Weiterbildung, wie z. B. Sprach- oder Gesundheitsbildungskurse.

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Arbeitsentgelt für die Dauer der Bil-
dungszeit fortzuzahlen. Teilnahmegebühren und mögliche Zusatzkosten 
für Unterkunft und Anfahrt zahlen die Teilnehmenden selbst. Der Arbeit-
geber kann den beantragten Zeitpunkt nur ablehnen, wenn zwingende 
betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die 
unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen.
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Alle, die in aner- 
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